
Liquidationseröffnungsbilanz zum 25.11.2017

   Mühl Product & Service AG i. L., Kranichfeld

AKTIVA PASSIVA

25.11.2017 25.11.2017
 €  € 

A. Anlagevermögen

Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 4,00

B. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 68,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 36,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 2.445,08

2.549,08

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 59.065.157,92

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 20.255.232,02
- bedingtes Kapital: € 6.400.000,00

II. Kapitalrücklage 66.862.766,18

III. Gewinnrücklagen
andere Gewinnrücklagen 4.057.245,18

IV. Verlustvortrag -150.240.401,30

V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 59.065.157,92
0,00

B. Rückstellungen

Steuerrückstellungen 58.567.657,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 36,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

€ 36,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis

besteht 18,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

€ 18,00
3. sonstige Verbindlichkeiten 500.000,00

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
€ 500.000,00

500.054,00

59.067.711,00 59.067.711,00
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Erläuterndender Bericht für die Liquidationseröffnungsbilanz zum 25.11.2017

Mühl Product & Service AG i. L., Kranichfeld

A. Allgemeine Angaben

Die Mühl Product & Service Aktiengesellschaft i. L. mit Sitz in Kranichfeld (im Folgenden: "Mühl AG" oder

"Gesellschaft") ist im Han delsre gis ter des Re gister ge richts Je na un ter der Num mer HRB 107864 eingetragen.

Nachdem das Insolvenzplanverfahren erfolgreich mit Ablauf des 24.11.2017 abgeschlos sen werden konnte, be-

gann die Abwicklung der Gesellschaft. Die Fortführung der Gesellschaft ist angestrebt.

Die Liquidationseröffnungsbilanz der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256a und der

§§ 264 bis 288 HGB in Verbin dung mit rechtsformspezifischen Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG), insbe-

son dere un ter Be rück sich ti gung des § 270 AktG aufge stellt.

Die Gesellschaft gilt als große Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 3 HGB i.V.m. § 264d HGB.

B. Vermögens- und Finanzlage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht hauptsächlich aus sonstigen Vermögensgegenständen (TEUR 3).

Das Finanzanlagevermögen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Verbind lichkei ten gegenüber ver-

bundenen Unternehmen und Verbindlichkeiten gegenüber Unter nehmen, mit de nen ein Beteiligungsverhältnis

be steht, werden mit Erinnerungswerten angesetzt.

Die Gesellschaft hält jeweils 100 % der Anteile an den sich im Insolvenzverfahren befindenden Gesellschaften

- Mühl Product & Service Rhein-Main GmbH, Hungen,

- Mühl Product & Service Thüringen GmbH, Kranichfeld,

- Mühl Product & Service Süd GmbH, München,

- Mühl Product & Service Mitteldeutschland GmbH, Leipzig.

Für die Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft sind die Beteiligungen von untergeordneter

Bedeutung (§ 286 Abs. 3 Nr. 1 HGB), so dass die Angaben zum Anteilsbesitz (§ 285 Nr. 11 HGB) nicht zu ma-

chen wa ren.
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Rückstellungsbedarf besteht zum Stichtag hinsichtlich etwaiger Steuerverpflichtungen (TEUR 58.568) aufgrund

eines im Insolvenzverfahren realisierten Sa nie rungsgewinns. Zu diesen Steuerverpflichtungen liegen verbindliche

Aus künf te des Fi nan zam tes so wie der Stadt verwaltung zu einer Stundung mit anschließendem Erlass vor, gleich-

wohl sind die Rück stellun gen zu nächst auszu weisen.

Es besteht eine Darlehensverbindlichkeit (TEUR 500) aus einer Zuzah lung im Rah men des durchgeführten Insol-

venzplanverfahrens. Für die Darlehensverbindlichkeit wurde zeitgleich mit Ab schluss des Darlehensvertrags vom

24.11.2017 eine Rangrücktrittsvereinbarung geschlossen. 

Die Gesellschaft ist mit TEUR 59.065 bilanziell überschuldet. Aufgrund der verbindlichen Auskünf te des Finan-

zamtes so wie der Stadtverwaltung zu einer Stundung mit anschließendem Erlass der auf den Sanierungsgewinn

entfallenden Steu ern und dem Rangrücktrittsdarlehen geht der Vor stand von einer Fortführung der Gesellschaft

gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB aus.

C. Künftige Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung

Ziel der Gesellschaft ist gemäß Insolvenzplan, den bisherigen Unternehmenszweck wieder aufzunehmen und die

Mühl AG entsprechend dem Sanierungskonzept im Wege einer Neuausrichtung fortzuführen.

Derzeit bereitet der Vorstand die erste Hauptversammlung vor, die bis spätestens 31. Au gust 2018 stattfinden

muss. Diese soll einen Fortsetzungsbeschluss und Beschlüsse zu notwendigen Kapitalmaßnahmen und Satzungs-

änderungen etc. fassen. Der Vorstand geht davon aus, dass die bevorstehende Hauptversammlung mit der not-

wendigen Dreiviertelmehrheit (§ 274 AktG) die Fortsetzung der Gesellschaft beschlie ßen wird.

Grundlage der Fortsetzung ist ein von der Gesellschaft erstelltes Sanierungskonzept. Dieses sieht vor, am Stand-

ort Kra nichfeld den Groß- und Ein zelhan del mit Bau pro dukten durch Er werb einer bestehenden Zweignie derlas-

sung von einem anderen Branchenunternehmen wieder auf zu neh men. Dies soll Grundlage für die Weiter entwick-

lung des sta tio nä ren Han dels zum di gi ta len Handel und den Auf bau ei nes E-Com merce Zentrums im Bereich Bau-

pro dukte sein. Die Strategie des Vorstands besteht darüber hinaus darin, auf Grundlage der Umset zung des Sa-

nierungskonzepts Inves toren zu identifizieren, die sich an einer börsennotierten Plattform beteiligen wollen.

Voraussetzung für die Durchführung des Sanierungskonzepts ist die Ausstattung der Ge sellschaft mit der not-

wen digen Liquidität. Das Sanierungskonzept sieht hierzu eine Kapital erhöhung in Höhe von TEUR 3.000,00 vor.

Alter nativ kann die Finanzierung im ersten Schritt auch durch Darlehensgewährungen erfolgen. Für die Kapi tal er-

hö hung liegt ei ne Fi nan zie rungszu sage eines Branchenunternehmens vor, auf deren Grundlage der Vor stand von

ei ner plan mä ßi gen Li quiditätsausstat tung der Gesellschaft ausgeht.

Für die Fortführung der Gesellschaft ist weiterhin wesentlich, dass die Bedingungen für die verbindlichen Aus-

künf te der zu ständigen Finanzbehörde und der Stadtverwal tung zum Er lass der Steuern auf den Sanierungsge-

winn eingehalten werden bzw. Änderungen des Sanierungskonzepts, das Grundlage für die verbindlichen Aus-

künf te war, zugestimmt wird. Bedingung ist hier bei zunächst die Um set zung des Sanierungskonzepts. Die Stadt-
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ver wal tung hat den Er lass der Steu ern dar über hin aus an zwei wei te re Be dingungen geknüpft: Zum Ei nen darf in-

ner halb der näch sten fünf Jahre kei ne ent schei den de Ver bes se rung der Ver mö gens la ge der Ge sell schaft eintre-

ten. Zudem ist der Erlass ab hängig vom po sitiven Aus gang ei nes even tuel len EU-bei hil fe recht li chen Notifi zie-

rungsver fahrens. Das Zu stan de kommen und der Ausgang eines sol chen Ver fahrens ist mit von der Ge sell schaft

nicht be ein fluss ba ren Un si cher hei ten be haf tet. Der Vor stand geht davon aus, dass die Bedingungen für den Er-

lass der Steu ern ein ge hal ten werden.

Wesentliche Risiken für die Fortführung der Unternehmenstätigkeit bestehen aus Sicht des Vorstands

a) in der Einhaltung aller Rahmenbedingungen der Finanzbehörde und der Stadtverwal tung als Voraussetzung für

den Er lass der auf den Sanierungsgewinn entfallenden Steu ern. Sollte kein Erlass erfolgen, wäre die Ge sell-

schaft nicht in der Lage, die Steuerlast zu tragen. Eine Fortführung der Mühl AG wäre dann nicht möglich.

b) in der Notwendigkeit, die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft neu auszurichten und da für die erforderliche Un-

terstüt zung von bestehenden und künftigen Aktionären zu erhalten. Sollten die Aktionäre einer Fortführung

der Gesellschaft und notwendigen Satzungsände rungen nicht mit der erforderlichen Mehrheit zustimmen, wä-

re ei ne Fortführung der Mühl AG nicht möglich.

c) in der Notwendigkeit, der Gesellschaft Liquidität zuzuführen, die für die Neuausrichtung und die Aufnahme des

opera tiven Geschäfts erforderlich ist. Dafür sind Eigenkapitalmaßnahmen und/oder die Aufnahme von Dar le-

hen erforderlich. Sofern sich äußere Bedingun gen dafür ändern, bzw. kein ausreichender Liquiditäts zuf luss er-

folgt, wäre der Be stand der Mühl AG gefährdet.
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D. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Forderungen ge-

gen Unter nehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht werden mit Erinne rungswerten angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten angesetzt.

Das Grundkapital der Gesellschaft besteht aus 7.912.200 Stückaktien, mit einem rechnerischen Wert von je

EUR 2,56, die auf den In ha ber lau ten. Der An spruch auf Ein zelverbriefung der Aktien ist ausgeschlossen.

Das bedingte Ka pital der Ge sell schaft be trägt ins ge samt EUR 6.400.000,00. Die erste Tranche von 

EUR 1.280.000,00 diente der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands mitglie der und Prokuristen der Gesell-

schaft sowie Geschäftsführer und Prokuristen verbundener Unter nehmen aufgrund ei nes Aktienop tionspro-

gramms nach Maß gabe des Beschlusses der Hauptver sammlung vom 19. Juni 1998. Die Bezugsrechte waren auf

fünf Jahre befri stet und sind aufgrund Nichtausübung verfallen. Die zweite Tranche von EUR 5.120.000,00 diente

der Ausübung von Options- und Wandlungsrechten für die In ha ber von Options schei nen oder Wandlungs rech ten,

 entsprechend den von der Mühl AG oder de ren 100 %-igen un mittelbaren oder mit telba ren Beteiligungs ge sell-

schaften auf grund der Er mächti gung des Vor standes durch Hauptver sammlungsbeschluss vom 15. Ju ni 2001

aus ge ge benen bzw. garantier ten Options- oder Wandelanleihen.

Die Ermächtigung zur Ausnutzung des genehmig ten Kapi tals in Hö he von EUR 10.087.105,54 war bis zum

14.06.2006 zeitlich befristet, so dass das genehmigte Kapital zum Stich tag EUR 0,00 beträgt. 

Die Steuerrückstellungen betreffen den auf den Sanierungsgewinn entfallenden Steueraufwand. Zu die sen Steu-

er ver pflich tun gen lie gen ver bindli che Auskünfte des Finanzamtes sowie der Stadt verwaltung zu einer Stundung

mit an schlie ßen dem Erlass vor, gleich wohl sind die Rückstel lungen zunächst auszuweisen. Die Steuerrückstellun-

gen be rück sich tigen alle er kenn ba ren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind mit dem nach vernünfti-

ger kauf män nischer Be urtei lung not wendi gen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Be tei li-

gungs verhältnis besteht, werden mit Erinnerungswerten angesetzt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren aus einem Darlehen mit Rangrücktritt und werden mit dem Nominal-

wert an ge setzt.
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E. Sonstige Angaben

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Über das Vermögen der Gesellschaft wurde am 01. Juli 2002 unter der Geschäftsnummer 171 IN 394/02 beim

Amtsge richt Erfurt wegen Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit das Insolvenzver fahren gemäß § 16 InsO er-

öff net.

Dem Schuldner wurde nach § 80 InsO verboten, sein Vermögen zu verwalten und über sein Ver mögen zu verfü-

gen.

Zum Insolvenzverwalter wurde gemäß § 27 InsO Rechtsanwalt Rolf Rombach, Magdeburger Allee 159, 99086 Er-

furt, er nannt.

Im Juni 2016 wurde vom Vorstand der Gesellschaft ein Insolvenzplan vorgelegt, den die Gläubi gerversammlung

der Mühl AG am 20. Dezember 2016 im Rah men des Erörterungs- und Abstim mungstermins vor dem Amtsge-

richt Erfurt angenommen hat. Der durch die Verfahrensbevollmächtigte der Schuldnerin am 15. Juni 2016 vorge-

legte und im Erörte rungs- und Abstimmungstermin vom 20. Dezember 2016 geänderte Insolvenzplan in der Fas-

sung vom 20. Dezember 2016, der von den Beteiligten angenommen wurde, wurde nach Anhörung des Insol-

venzver walters und der Schuldnerin sowie des Gläubigerausschusses, der Gläubi ger und der Anteilsinhaber ge-

mäß § 248a InsO mit Beschluss vom 12. Januar 2017 gerichtlich bestätigt.

Mit weiterem Beschluss des Amtsgerichtes Erfurt wurde gemäß § 258 Abs. 1 InsO zum 24. No vember 2017 das

Insol venzverfahren aufgehoben.

Mutterunternehmen der Gesellschaft war bis zum 08. Januar 2015 die Mühl Product & Service und Thüringer

Bau stoff handel Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH, Kranichfeld. Auch über das Ver mögen dieser Gesellschaft

war beim Amts gericht Erfurt unter 171 IN 395/02 das Insolvenzverfah ren anhängig. Insolvenzverwalter in die-

sem Verfahren war Herr Rechtsanwalt Günter Wagner, Er furt. Das Insolvenzverfahren ist durch Beschluss des

Amtsge richts Erfurt vom 25.02.2015 nach Schlussverteilung aufgehoben worden.

Mit Aktienkaufvertrag vom 18. Dezember 2014 (steuerlich wirksam zum 08. Januar 2015) hat die Mühl Product &

Servi ce und Thüringer Baustoffhandel Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH, Kra nichfeld, ihre Anteile an Frau

San dy Möser veräußert.

Die Gesellschaft gilt als große Kapitalgesellschaft, da sie unverändert einen organisierten Markt im Sinne des § 2

Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes durch die von ihr ausgegebenen Wertpapie re in Anspruch nimmt.

Vorstand der Gesellschaft ist Frau Sandy Möser, Geschäftsführerin der Mühl24 GmbH, Hungen, und der Mühl24

Baubedarf GmbH, Wetzlar, sowie stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats der RIB Soft ware SE,

Stuttgart.
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Zur Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Gesellschaft hat der Vorstand am 25. Januar 2018 beim zu-

stän digen Registergericht die gerichtliche Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern be antragt. Mit Beschluss vom

06. März 2018 wurden durch das Amtsgericht Jena, Registergericht, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt:

- Herr Matthias Herrmann, Hamburg,

Geschäftsführender Direktor/CFO und Mitglied des Verwaltungsrats der ROY Ceramics SE, Hungen

- Frau Christel Hahn, Hungen,

Kauffrau im Ruhestand

- Frau Yvonne Wolf, Hongkong,

Direktorin Foshan Alliance, Hongkong

Mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 20. März 2018 wurde Herr Matthias Herrmann zum Vor sitzen den des Auf-

sichtsrats und Frau Christel Hahn zu seiner Stellvertreterin gewählt.

Die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und des Aufsichtsrates ha ben aufgrund des laufenden In solvenzver-

fahrens bis zum Stichtag der Aufhebung keine aktive Tätigkeit ausgeübt. 

Eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 Aktiengesetz (AktG) wurde im Hinblick auf die reine Abwicklung des

Un ter nehmens im eröffneten Insolvenzverfahren und der am 24.11.2017 erfolgten Aufhebung des Verfahrens

nicht abgege ben.

Kranichfeld, 24.04.2018

Mühl Product & Service AG i. L.

Der Vorstand

Sandy Möser 
gez.
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Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Ich versichere nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen die Liqui-

dationseröffnungsbilanz und der Erläuternde Bericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild

der Ver mö gens- und Fi nanz la ge der Gesellschaft vermittelt.

Kranichfeld, 24.04.2018

Mühl Product & Service AG i. L.

Sandy Möser
gez.
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Mühl Product & Service AG i. L., Kranichfeld

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER LIQUIDATIONSERÖFFNUNGSBILANZ UND DES ERLÄUTERNDEN BERICHTS

PRÜFUNGSURTEIL
Wir haben die Li quidationseröffnungsbilanz zum 25.11.2017 der Mühl Product & Service AG i. L., Kranichfeld, (im
Folgenden auch "Mühl AG" oder „Gesellschaft“ genannt) und den die Liquidationseröffnungsbilanz Erläutern den
Be richt, ein schließ lich der Dar stel lung der Bi lan zie rungs- und Bewertungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügte Li-
qui dationseröffnungsbilanz und der Erläuternde Bericht in allen we sentli chen Belangen den deut schen, für Ka pi-
tal ge sell schaften geltenden han dels recht li chen Vorschriften und vermitteln unter Beach tung der deutschen
Grund sät ze ordnungsmä ßiger Buchfüh rung ein den tatsächli chen Ver hält nissen entsprechen des Bild der Vermö-
gens- und Fi nanzlage der Ge sellschaft zum 25.11.2017.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge gen die Ord-
nungs mäßigkeit der Li quidationseröffnungsbilanz und des Erläuternden Berichts geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben unsere Prüfung der Li quidationseröffnungsbilanz und des Erläuternden Berichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell ten deutschen Grund sätze ordnungsmäßiger Ab-
schluss prüfung durchge führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor schriften und Grundsät zen ist im Ab schnitt
„Verantwortung des Ab schlussprüfers für die Prüfung der Li quidationseröffnungsbilanz und des Erläuternden Be-
richts“ unseres Bestätigungsvermerks wei terge hend be schrieben. Wir sind von dem Unter nehmen unab hängig in
Übereinstimmung mit den eu ropa rechtli chen sowie den deutschen handels rechtli chen und be rufsrechtlichen
Vor schriften und ha ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über einstim mung mit diesen Anfor de run-
gen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir ge mäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APr VO, dass wir keine verbo tenen
Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffas sung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungs urteil zu
der Li quidationseröffnungsbilanz und dem Erläuternden Bericht zu die nen.

WESENTLICHE UNSICHERHEIT IM ZUSAMMENHANG MIT DER FORTFÜHRUNG DER UNTERNEHMENS-
TÄTIGKEIT

Wir verweisen auf die Angaben im Abschnitt C. des Erläuternden Berichts, wo die gesetzlichen Vertreter darle-
gen, dass die Fortführung der Gesellschaft von mehreren Bedingungen abhängt. Folgende Voraus setzun gen sind
für den Fortbe stand der Gesell schaft von wesentlicher Bedeutung:

· Beschluss zur Fortführung der Gesellschaft durch die Hauptversammlung mit der hierfür notwendigen Mehr-
heit

· Einhaltung der Bedingungen der Finanzverwaltung und der Stadtverwaltung als Voraussetzung für den Erlass
der Steuern auf den Sanierungsgewinn

· Ausstattung der Gesellschaft mit der notwendigen Liquidität zur Durch führung des Sanierungskonzepts

Wie im Abschnitt C. des Erläuternden Berichts dargelegt, weisen diese Sachverhalte auf das Bestehen einer we-
sentli chen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Un ter-
nehmenstätig keit aufwerfen kann und ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB
darstellt.

Unser Prüfungsurteil ist bezüglich dieser Sachverhalte nicht modifiziert.
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BESONDERS WICHTIGE PRÜFUNGSSACHVERHALTE IN DER PRÜFUNG DER LIQUIDATIONS-
ERÖFFNUNGSBILANZ UND DES ERLÄUTERNDEN BERICHTS

Wir haben - mit Ausnahme des Sachverhalts, der im vorstehenden Abschnitt "Wesentliche Unsicherheit im Zu-
sam men hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit" beschrieben ist - bestimmt, dass es keine weite-
ren be son ders wich ti gen Prüfungssachverhalte gibt, die in unserem Bestätigungsvermerk mitzuteilen sind.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES AUFSICHTSRATS FÜR DIE
LIQUIDATIONSERÖFFNUNGSBILANZ UND DEN ERLÄUTERNDEN BERICHT 

Der Vorstand ist als gesetzlicher Vertreter verantwortlich für die Aufstel lung der Liquidationseröffnungsbilanz
und des Erläuternden Berichts, die den deut schen, für Ka pi talgesellschaften geltenden handels rechtli chen Vor-
schrif ten in al len we sentlichen Be lan gen entsprechen, und da für, dass die Liquidationseröffnungsbilanz und der
Erläu ternde Bericht unter Be ach tung der deut schen Grundsät ze ordnungs mä ßi ger Buch führung ein den tat säch li-
chen Ver hält nissen entspre chen des Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell schaft vermitteln.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über einstim mung mit
den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be stimmt haben, um die Aufstellung
ei ner Liquidationseröffnungsbilanz und eines Erläuternden Berichts zu ermöglichen, die frei von wesent lichen –
be ab sichtig ten oder unbe absichtig ten – fal schen Dar stellun gen sind.

Bei der Aufstellung der Liquidationseröffnungsbilanz und des Erläuternden Berichts sind die ge setz li chen Ver-
treter dafür verantwortlich, die Fähig keit der Gesellschaft zur Fort führung der Unternehmenstä tig keit zu beur tei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwor tung, Sachverhalte in Zu sammenhang mit der Fortfüh rung der Unter-
nehmenstä tigkeit, so fern einschlägig, anzuge ben. Darüber hinaus sind sie dafür verant wortlich, auf der Grundla-
ge des Rech nungsle gungsgrundsatzes der Fort führung der Unter neh menstätigkeit zu bilanzieren, so fern dem
nicht tatsächli che oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell schaft zur
Auf stel lung der Liquidationseröffnungsbilanz und des Erläuternden Berichts. Der Aufsichtsrat war nicht an der
Auf stellung der Liquidationseröffnungsbilanz und des Erläuternden Berichts be teiligt.
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VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DER LIQUIDATIONSERÖFFNUNGSBILANZ
UND DES ERLÄUTERNDEN BERICHTS

Unsere Ziel set zung ist, hin rei chen de Si cher heit darüber zu er lan gen, ob die Liquidationseröffnungsbilanz und der
Erläuternde Bericht als Gan zes frei von we sentli chen – beab sich tigten oder un beab sichtig ten – fal schen Dar stel-
lun gen sind und ei nen Bestäti gungs vermerk zu ertei len, der unser Prüfungsurteil zur Liqui da tionseröffnungs bilanz
und zum Erläuternden Bericht be in hal tet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein stim-
mung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt schaftsprüfer (IDW) festge-
stell ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü fung durchgeführte Prüfung eine we sentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar stellun gen können aus Verstößen oder Unrichtig keiten resultieren
und werden als wesentlich angese hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könn te, dass sie einzeln oder
insge samt die auf der Grundlage dieser Liquidationseröffnungsbilanz und des Erläuternden Berichts ge trof fenen
wirt schaftlichen Entschei dungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar-
über hinaus
· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab sichtigter – fal scher

Dar stellungen in der Liquidationseröffnungsbilanz und im Erläuternden Bericht, planen und führen Prü fungs-
hand lun gen als Reak tion auf die se Ri si ken durch so wie er lan gen Prü fungs nachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundla ge für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-
stellun gen nicht auf gedeckt wer den, ist bei Ver stößen hö her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü geri-
sches Zu sam men wir ken, Fälsch un gen, beab sichtig te Un voll stän digkei ten, irreführende Darstellun gen bzw. das
Au ßer kraft setzen in terner Kon trol len bein halten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung der Liquidationseröffnungsbilanz und des Erläuternden
Berichts relevanten internen Kon trollsys tem um Prüfungshand lungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
stän den an ge messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü fungsurteil zur Wirksam keit dieser Systeme der
Gesell schaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle gungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar gestellten geschätzten Werte und da-
mit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver tretern ange wandten
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens tätig keit sowie, auf der Grund lage der er-
langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher heit im Zusammenhang mit Ereignis sen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeut same Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortfüh rung der Unterneh-
menstätig keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli che Unsi cherheit be-
steht, sind wir ver pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An gaben in der Liquidationseröff-
nungsbilanz und im Erläuternden Bericht aufmerksam zu ma chen oder, falls diese Angaben un angemessen
sind, unser je weiliges Prüfungs urteil zu modifizieren. Wir ziehen unse re Schlussfolgerun gen auf der Grund la ge
der bis zum Datum unseres Be stätigungs vermerks erlangten Prü fungsnachwei se. Zu künftige Er eignis se oder
Gege benheiten kön nen jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unter nehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt der Liquidationseröffnungsbilanz und des Er-
läuternden Berichts einschließ lich der An gaben ob die Liquidationseröffnungsbi lanz und der Erläuternde Be-
richt die zu grun de liegenden Ge schäftsvor fälle und Ereignisse so darstellen, dass die Liquida tionseröffnungs bi-
lanz und der Erläuternde Bericht unter Beachtung der deut schen Grund sätze ordnungsmäßi ger Buch füh rung
ein den tat säch lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Ge sell schaft ver-
mittelt.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um fang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prü fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in ternen Kon-
trollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen alle Bezie hungen und sonsti gen Sachverhalte, von 
de nen vernünftigerweise angenom men wer den kann, dass sie sich auf unsere Un ab hängigkeit auswirken, und die 
hierzu getroffenen Schutzmaßnah men.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert ha ben, 
die jenigen Sachverhalte, die in der Prüfung der Liquidationseröffnungsbilanz und des Erläuternden Berichts am 
be deut samsten waren und daher die besonders wichtigen Prü fungssachverhalte sind. Wir beschrei ben diese 
Sach verhal te im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schlie ßen die öf-
fentliche Anga be des Sachver halts aus.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

ÜBRIGE ANGABEN GEMÄß ARTIKEL 10 EU-APrVO

Wir wurden durch Beschluss des Registergerichts Jena vom 09.04.2018 als Abschlussprüfer bestellt. Wir wur den 
am 13.04.2018 vom Aufsichtsrat be auf tragt. Wir sind erstmalig als Ab schluss prü fer der Mühl Product & Servi ce 
AG i. L., Kra nich feld, tä tig.

Wir erklären, dass das in diesem Bestätigungsvermerk enthaltene Prüfungsurteil mit dem zu sätzlichen Bericht an 
die mit der Überwachung Veranwortlichen nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Ein klang stehen.

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Philipp Hasenclever.

Stuttgart, 24.04.2018

BW PARTNER
Bauer Schätz Hasenclever Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

gez. Olaf Brank 
Wirtschaftsprüfer

gez. Philipp Hasenclever 
Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichung oder Weiter gabe der Liquidationseröffnungsbilanz und des Erläuternden Berichts in ei ner
von der be stätig ten Fas sung abwei chenden Form be darf es zu vor unserer erneuten Stel lung nah me, so fern hier-
bei un ser Be stäti gungs ver merk zi tiert oder auf unse re Prü fung hinge wiesen wird; auf § 328 HGB wird ver wie sen.
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